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Seine letzte Ruhe fand Abdalonymos in
einem Sarkophag. Dieser entsprach wahr-
haft der Würde eines Königs von Sidon
(im heutigen Libanon). In seiner Kindheit
hatte der Monarch nämlich keinesfalls da-
von ausgehen können, einst in einem
solch monumentalen und reichverzierten
Sarkophag aus pentelischem Marmor be-
stattet zu werden. Stammte Abdalonymos
doch aus einem verarmten, vom Thron
vertriebenen Geschlecht. Erst 332 v. Chr.
wurde er von Alexander dem Großen als
Herrscher eingesetzt und konnte noch gut
zwanzig Jahre regieren. Der Dank und ver-
mutlich auch die Freundschaft zu dem ma-
kedonischen Welteroberer waren mitbe-
stimmend für die Auswahl der Bildthe-
men, die auf den Lang- und Schmalseiten
sowie in den beiden Giebeln gezeigt wur-
den: der Kampf zwischen Makedonen
und Persern sowie eine gemeinsame Jagd
von Griechen und persisch gekleideten
Freunden der Makedonen auf Löwe,
Hirsch und Panther. In der großen Kampf-
szene fällt ein von links heransprengender
Reiter mit Löwenhelm auf, der mit seiner
Lanze einen Perser niedersticht, in dem
man schon lange Alexander selbst erken-
nen wollte – daher die Bezeichnung als
Alexandersarkophag.

Der 1887 in der sidonischen Königs-
nekropole entdeckte Sarkophag ist ein
kostbarer Glücksfall für die Archäologie.
Er dokumentiert nicht nur die hohe
Kunstfertigkeit einer griechischen Bild-
hauerwerkstatt im Dienst eines eher dem
orientalischen Kulturbereich zuzurech-
nenden Herrschers. Vielmehr ist er auch
ein Paradebeispiel für die Etablierung der
„hellenistischen“ Kunstepoche seit Ale-
xander dem Großen, in der dynastische
Verflechtungen, religiöse und künstleri-
sche Akkulturationen ebenso zu beobach-
ten sind wie die Wiederbelebung der en-
gen, auch formal-ästhetischen Bindungen
der griechischen Kultur zur formen- und
farbenreichen Kunst des Orients.

Und schließlich ist der Sarkophag eines
der besten Beispiele für die Farbigkeit an-
tiker Skulptur, insbesondere für die Klä-
rung der hellenistischen Marmorpolychro-
mie. Die ungewöhnlich gut erhaltene Far-
bigkeit bei der Auffindung wurde bald
ausführlich dokumentiert. Später angefer-
tigte UV-Fotografien verhalfen zu neuen
Erkenntnissen für die Bemalung der Sar-
kophagreliefs, machten dem bloßen Auge
Verborgenes wieder sichtbar. Ein großer
Schritt in der Erforschung der Farbigkeit
dieses Ausnahmedenkmals ist in den ver-
gangenen Monaten einem Team um Vin-
zenz Brinkmann gelungen, den neuen Lei-
ter der Antikensammlung im Frankfurter
Liebieghaus.

Die Ergebnisse dieser aktuellen For-
schungen und Teilrekonstruktionen der
Farbigkeit sind derzeit, nach der Ausstel-
lung „Bunte Götter“ im Hamburger Muse-
um für Kunst und Gewerbe, im Museum
der Harvard University zu sehen (bis
20. Januar). Sie sind bestens geeignet, die
langjährigen Forschungen Brinkmanns
und seiner Mitstreiter zur farbigen Fas-
sung antiker Marmorskulptur auf noch fes-
teren Boden zu stellen. Waren zahlrei-
chen Untersuchungen an antiken Origina-
len bisher Grenzen gesetzt, etwa weil so
manche Farbbestimmungen ohne Beschä-
digung der originalen Oberfläche nicht
möglich gewesen wäre, so konnte beim
Alexandersarkophag-Projekt die Basis
für die Identifizierung der exakten Farb-
werte entscheidend erweitert werden.

Zu verdanken ist dieser Fortschritt un-
ter anderem Multispektralanalysen der
Lichtabsorption – UV-VIS genannt –, die
Heinrich Piening von der Bayerischen

Schlösser- und Seenverwaltung am Origi-
nal in Istanbul durchgeführt hat. Mit die-
ser Methode, die berührungs- und damit
zerstörungsfrei an originalen Kunstwer-
ken erfolgt, lassen sich die unterschied-
lichsten Farbwerte einer Bemalung be-
stimmen und damit wiedergewinnen, die
mit dem bloßen Auge nicht wahrzuneh-
men sind. Mehr als 350 solcher Pigment-
messungen konnte Piening am Alexander-
sarkophag vornehmen und in eine entspre-
chende Datenbank einfügen.

Außerdem wurde der gesamte Sarko-
phag in einem Fotogrammetrieverfahren
exakt vermessen. Mittels dieser Daten
konnten stereolithographische Teilausgüs-
se angefertigt werden (Kolossalkopf von
Konstantin dem Großen in Trier), die
nach einer Teilüberarbeitung von der
Hand eines Restaurators eine Rekonstruk-
tion der einstigen Farbigkeit ermöglich-
ten. Diese kostspieligen Untersuchungen
und Nachformungen wären ohne erhebli-
che finanzielle Zuschüsse seitens der aus-
führenden Unternehmen und Förderern
aus der Wirtschaft nicht möglich gewesen.
Hochauflösende Digitalfotografien und
Videosequenzen in HD-Qualität vervoll-
ständigen die aufwendige Gesamtdoku-
mentation, mittels deren ein räumliches
Modell der Figurenreliefs geplant ist, das
nicht nur den Erhaltungszustand per Com-
puteranimation sichtbar macht, sondern
auch eine Rekonstruktion der einstigen
Farbigkeit erlaubt.

Bisher hat Ulrike Koch-Brinkmann an
zwei Teilformen der Figurenreliefs eine
Annäherung an die Bemalung erarbeitet,
wie sie für den Alexandersarkophag zur

Zeit seiner Fertigstellung anzunehmen
ist. Verwendet wurden dafür ausschließ-
lich solche Pigmente, die mittels der Farb-
analysen am Original nachgewiesen wer-
den konnten. Diese Farbrekonstruktio-
nen sind für manchen Betrachter noch im-
mer ungewohnt, und was die individuelle
künstlerische Ausarbeitung betrifft, so
wird nie eine exakte Kopie irgendeines
Originals entstehen können. Aber fest
steht auch, dass diese auf genauen Unter-
suchungen basierenden Farbfassungen
den verlorenen Originalen viel näher
sind, als es die reine Marmoroberfläche je
gewesen sein kann. Während ein Abguss
nur mit den an Ort und Stelle nachgewie-
senen Pigmenten farbig rekonstruiert wur-
de, hat man an einem zweiten – Alexan-
der zu Pferd im Kampf gegen einen Perser
– auch jene Flächen mit Farbe ausgefüllt,
die nicht exakt bestimmbar waren, um ei-
nen geschlossenen Farbeindruck zu ver-
mitteln, dabei aber nur mit Farben gear-
beitet, die am Sarkophag selbst nachgewie-
sen sind.

Den in idealer Nacktheit kämpfenden
Griechen stehen die Perser in orientali-
scher Tracht gegenüber. Rautenornamen-
te überziehen eng anliegende Hosen, wie
sie bereits von der Figur des Paris am
Westgiebel des Aphaiatempels in Ägina
bekannt sind. Blaue Mäntel mit ockerfar-
benem Futter und Pelzbesatz an den Rän-
dern leuchten ebenso wie der purpurfar-
bene und mit makedonischen Sternen be-
setzte Mantel Alexanders des Großen auf
seinem Pferd. Feinste Details sind sorgfäl-
tig gemalt, wie eine Audienz vor dem per-
sischen Großkönig auf der Schildinnensei-

te eines Persers – es ist die genaue Kopie
eines großformatigen Reliefs aus Persepo-
lis und beweist die Vertrautheit des Ma-
lers mit höfischer Kunst – oder die filigra-
ne Frauenbüste auf einem anderen Schild.
Elegante Pastelltöne wechseln ab mit kräf-
tigen Farben, ornamentale Verzierungen
auf Tracht und Bewaffnung sorgen für ma-
lerische Üppigkeit der Szenen.

Eindeutig nachgewiesen werden konn-
te durch die neuen Untersuchungen, dass
die Fassmaler zumindest in den beiden
letzten Jahrzehnten des vierten Jahrhun-
derts vor Christus malerisch gearbeitet ha-
ben: Schraffuren sind für die Tiefenwir-
kung etwa bei Faltentälern ebenso be-
zeugt wie durch einen Pinselstrich in einer
dunkleren Variante des Lokaltones. Au-
ßerdem waren Glanzlichter in den Augen
und auf schimmernden Bronzeknöpfen in
Weiß abgesetzt. Diese und andere gestal-
terische Elemente zeigen also, dass die il-
lusionistischen und mimetischen Aspekte
der gleichzeitigen Tafelmalerei samt und
sonders auch für die Skulptur galten. Be-
redtes Zeugnis für die mögliche hohe Qua-
lität der Marmorpolychromie ist die Über-
lieferung in der Naturalis Historia des älte-
ren Plinius, dass der berühmte Maler
Nikias einige der Statuen des als Bildhau-
er ebenso berühmten Praxiteles bemalt
habe. Man wird Nikias wohl kaum als ein-
fachen Einfärber bezeichnen können.

Vor diesem Hintergrund ist ein Blick in
Leonardo da Vinicis Traktat von der Male-
rei wissenschaftshistorisch interessant. Im
Vergleich zwischen Maler und Bildhauer,
zwischen Gemälde und Skulptur zieht
Leonardo den Künstler mit dem Pinsel

demjenigen mit Hammer und Meißel ein-
deutig vor. Mehrfach spricht er dem Bild-
hauer verschiedene Fähigkeiten ab, die er
dem Maler zugesteht, um schließlich fest-
zustellen: „Die Skulptur entbehrt der
Schönheit der Farben; es geht ihr die Far-
benperspektive ab; ihr fehlt das Ver-
schwimmen der Grenzen vom Auge ent-
fernter Dinge.“ Diese Auffassung mag für
die Renaissance gegolten haben. In der
griechischen Antike jedoch sah das Ver-
hältnis der beiden Künste völlig anders
aus, wie wir heute wieder wissen.

So ist es sehr zu begrüßen, dass jetzt auf
der Basis ausgewählter Beispiele und ein-
deutiger, unausweichlicher Befunde und
Realitäten ein Handbuch zur „Polychro-
mie der griechischen Marmorplastik“ in
Angriff genommen werden kann, das alle
formalen, ästhetischen und inhaltlichen
Gesichtspunkte der neuen Forschungen
auf diesem Gebiet dokumentiert. Bei
diesem Unternehmen wird der diesjähri-
ge Leibniz-Preisträger Oliver Primavesi
aus München, der wohl beste Kenner
der einschlägigen Schriftquellen zur anti-
ken Polychromie, für die philologischen
Aspekte verantwortlich zeichnen. Vinzenz
Brinkmann wird sich mit den archäologi-
schen Fragestellungen beschäftigen und
Ulrike Koch-Brinkmann die maltechni-
schen Feinheiten ausloten. Erst mit den
neuen berührungs- und zerstörungsfreien
Untersuchungsmethoden konnte man sich
an ein solches Werk wagen. Nun rücken
Hauptwerke wie der Alexandersarkophag
in den Mittelpunkt des forscherischen In-
teresses, die vorher für Fragen der Poly-
chromie nur bedingt herangezogen wer-
den konnten.   MICHAEL SIEBLER

Dass die Nachricht vom Tod des Staa-
tes eine Ente war, hat sich inzwischen her-
umgesprochen. Doch plötzlich ist der fast
schon verabschiedete gute alte Staat auch
nicht mehr nur Argument, sondern vor al-
lem Desiderat: Von der „Staatsbedürftig-
keit der Gesellschaft“ spricht der Soziolo-
ge Berthold Vogel in einem so titulierten
kleinen Essay (Hamburg 2007) – und
greift damit ein Diktum des konservati-
ven Staats- und Verwaltungsrechtlers
Ernst Forsthoff auf, nachzulesen in des-
sen 1971 erschienenem letzten Buch „Der
Staat der Industriegesellschaft“.

Doch ist der 1974 verstorbene Heidel-
berger Jurist wirklich der richtige Kron-
zeuge, um „mit Blick auf den Wandel der
europäischen Wohlfahrtsstaaten und auf
den Gesellschaftszerfall in zahlreichen
Weltregionen das Soziale vom Politischen
her zu denken“? Lässt sich mit ihm „eine
gesellschaftswissenschaftliche Debatte
führen, die nach den Möglichkeitsbedin-
gungen des Wohlfahrtsstaates fragt und
dabei einen Weg zur Festigung des Sozia-
len findet, der zwischen wohlfeiler Staats-
verachtung und zitadellenhafter Wohl-
fahrtsverteidigung verläuft“?

Kurt Sontheimer war es, der Forsthoff
1971 in dieser Zeitung als unverbesserli-
chen Etatisten charakterisierte, dessen
Staatsverständnis Ausdruck der „Konti-
nuität obrigkeitsstaatlichen Denkens“ sei.
Doch man muss gar nicht so weit zurück-
gehen, um Zweifel an der Zukunftsfähig-
keit dessen zu bekommen, was von Bert-
hold Vogel immer wieder flott als „Forst-
hoffsche Formel“ in den aktuellen Krisen-
diskurs der Mittelstandsgesellschaft hin-
einzitiert wird. Gerade der schillernde Be-

griff der „Daseinsvorsorge“, von Vogel als
„verwaltungsrechtliche Antwort auf die
Verwundbarkeit und Fragilität des Sozia-
len in der Industriegesellschaft“ geprie-
sen, wird in der aktuellen verwaltungs-
rechtswissenschaftlichen Debatte eher zu-
rückhaltend diskutiert.

Es handele sich, schrieb unlängst der
Freiburger Staats- und Verwaltungsrecht-
ler Andreas Voßkuhle, um ein Beispiel je-
ner Art von „Schlüsselbegriffen“, in de-
nen übergeordnete Grundvorstellungen
zum Ausdruck kämen, die notwendig sei-
en, um das bestehende Repertoire an
Rechtsinstituten und Regelungsmodellen
im Hinblick auf veränderte Realbedingun-
gen neu zu durchdenken und fortzuentwi-
ckeln (Andreas Voßkuhle, „Die neue Ver-
waltungsrechtswissenschaft“, in: Grundla-
gen des Verwaltungsrechts, Band 1: Me-
thoden, Maßstäbe, Aufgaben, Organisati-
on. Hrsg. von Eberhard Schmidt-Ass-
mann, Wolfgang Hoffmann-Riem und An-
dreas Vosskuhle, München 2006). „Das
sagt freilich noch nichts aus über die kon-
krete Tauglichkeit einzelner Konstrukte
und ihre dogmatische Anschlussfähig-
keit.“ Schlüsselbegriffe gäben keine ein-
deutige Antwort, sie wiesen dem Denken
den Weg. „Versuche, die rechtliche Quali-
tät von Schlüsselbegriffen genauer zu be-
stimmen, stoßen auf nicht unerhebliche
Schwierigkeiten: Sie sind irgendwo ange-
siedelt zwischen soziologischer Analyse
und juristischer Dogmatik“, so Voßkuhle.
Die daraus resultierende „methodische
Sprengkraft“ könne man an der Wirkungs-
geschichte der Forsthoffschen „Daseins-
vorsorge“ gut ablesen – auch wenn der
Einwand zu kurz greife, dass es sich bei

dem existenzphilosophisch inspirierten
Begriff nur um „juristische Feuilletonis-
tik“ handele.

Überzeugend hat der Rechtshistoriker
Lorenz Jellinghaus nachgewiesen, dass
die in der Bundesrepublik verbreitete kri-
tiklose Übernahme der Selbsteinschät-
zung Forsthoffs, wonach er der erste Ver-
waltungstheoretiker der modernen Mas-
sengesellschaft gewesen sei, wichtige Zu-
gänge zur Wissenschaftsgeschichte des
Kaiserreiches, insbesondere zum Werk
Otto Mayers, verstellt hat (Lorenz Jelling-
haus, „Zwischen Daseinsvorsorge und In-
frastruktur“. Zum Funktionswandel von
Verwaltungswissenschaften und Verwal-
tungsrecht in der zweiten Hälfte des neun-
zehnten Jahrhunderts, Frankfurt am
Main 2006).

Wissenschafts- und werkgeschichtliche
Zugänge zu Forsthoff selbst eröffnet der
in Bayreuth lehrende Staatsrechtler Jens
Kersten, der zwecks einer genauen Analy-
se die werkgeschichtlichen „Situationen“
aufgesucht hat, in denen der Begriff der
„Daseinsvorsorge“ geprägt und verwen-
det wurde (Jens Kersten, „Die Entwick-
lung des Konzepts der Daseinsvorsorge
im Werk von Ernst Forsthoff“, in: Der
Staat, 44. Band, Heft 4, Berlin 2005). Da-
bei zeigt Kersten, dass und wie Forsthoff
sein Konzept von den späten zwanziger
Jahren bis in die frühen siebziger Jahre
hinein „einerseits kontinuierlich ver-
wandt, andererseits aber auch ganz erheb-
lich gewandelt hat“.

Mag auch der Grad der Politisierung
wechseln, so finden sich als Leistungsauf-
gaben des Staates bei Forsthoff doch im-
mer zwei Elemente, „die Versorgung und

die Disziplinierung der Gesellschaft, die
ihn als zwei Seiten der gleichen Medaille
legitimieren: keine Ordnung ohne Vorsor-
ge, keine Vorsorge ohne Ordnung“. Die
1933 in der ersten Auflage von „Der tota-
le Staat“ entwickelte These, dass Daseins-
vorsorge eine Aufgabe der Verwaltung sei
und nicht der politischen Führung, die ihr
Charisma in der Vorsorge für das Alltägli-
che nur verlieren könne, lässt Forsthoff
schon 1934 in einer zweiten, veränderten
Auflage hinter sich. Und kommt 1938, vor
dem sich abzeichnenden Bruch mit dem
Nationalsozialismus, wieder darauf zu-
rück, als er in „Die Verwaltung als Leis-
tungsträger“ den Begriff der „Daseinsvor-
sorge“ als Verwaltungsaufgabe sozialpsy-
chologisch herleitet.

Die Pointe: Der Einzelne, der seinen
durch die Technisierung von Verkehr und
Kommunikation erweiterten Lebensraum
als riskant und unkontrollierbar erlebt,
gibt lieber individuelle Freiheiten auf, als
in einer Gesellschaft zu leben, in der er
sein Daseinsrisiko selbst trägt. Er
„tauscht“ Freiheit in der Gesellschaft ge-
gen Teilhabe an einer Gemeinschaft, die
ihn vom Daseinsrisiko vollkommen entlas-
tet. Die autoritäre Kontrolle des Einzel-
nen durch Daseinsvorsorge und Daseins-
disziplinierung allerdings lässt Forsthoff
erst 1941 hinter sich, kurz vor seinem 1942
verhängten Lehrverbot.

Im erstmals 1950 aufgelegten „Lehr-
buch des Verwaltungsrechts“ kommt die
Daseinsvorsorge nur als „Leitbegriff“ vor,
ohne scharfe rechtsdogmatische Kontur –
was den Rezensenten Hans-Peter Ipsen
zu der Bemerkung veranlasste, dass hier
ein „gesunder Avantgardismus“ obwalte,
sich jedoch die dogmatische „Verheißung

von 1938“ nicht erfüllt habe. Auch der
nachfolgende Vorstoß, durch staatlich in-
stitutionalisierte Mitentscheidung der be-
troffenen Bürger in der kommunalen Da-
seinsvorsorge mehr Demokratie zu wa-
gen, bleibt ein Intermezzo. Die im Zeital-
ter der „technischen Realisation“ unver-
zichtbare entwicklungsbezogene Planung
entziehe sich dem Urteil der Bürger, die
inzwischen gelernt hätten, „die Grenzen
ihrer Zuständigkeit zu erkennen“,
schreibt Forsthoff 1960. Und 1971 ist der
starke Staat der Industriegesellschaft end-
gültig wieder Subjekt einer machtbewuss-
ten Disziplinierung durch Daseinsvorsor-
ge.

Neben der rechtlichen Qualität ver-
neint Jens Kersten auch die rechtsdogma-
tische, verwaltungswissenschaftliche und
verfassungspolitische Anschlussfähigkeit
der Forsthoffschen „Daseinsvorsorge“.
„Denn Daseinsvorsorge für den Einzel-
nen und dessen Sozialdisziplinierung sind
bei Forsthoff stets zwei Seiten der glei-
chen Medaille, ohne dass dem Individu-
um dabei eine aktive soziale und politi-
sche Rolle zukäme.“ Wer also in der Dis-
kussion um die Daseinsvorsorge in
Europa an Forsthoff anknüpfen wolle,
müsse über ihn hinausgehen. „Er muss in
der Debatte die aktive Rolle des Individu-
ums soziologisch, politisch und rechtlich
vor allem in der Unionsbürgerschaft, der
Demokratietheorie, dem Marktverständ-
nis und im Subsidiaritätsbegriff entfal-
ten.“ Denn die soziale Disziplinierung
des Individuums, die mit der Daseinsvor-
sorge untrennbar verbunden sei, erforde-
re, dass die Bürger aktiven Einfluss auf
die Vorsorge für ihr Dasein gewinnen
könnten. ALEXANDRA KEMMERER

Eine „Positionsbestimmung“ verheißt
der Untertitel einer Aufsatzsammlung
über „Musikwissenschaft“, der zum Kon-
gress der Internationalen Gesellschaft für
Musikwissenschaft in Zürich erschienen
ist. Von unmissverständlichen Aussagen
über Umfang, Methode und Ziel einer
kommenden Musikwissenschaft jedoch
kann bei diesem Bändchen nicht die Rede
sein. Zwar berühren sich die Beiträge von
Herausgeber Laurenz Lütteken (Zürich),
von Ulrich Konrad (Würzburg), Hans-Joa-
chim Hinrichsen (Zürich) und Peter Gül-
ke (Berlin) hie und da, in ihrer Gesamt-
heit aber machen sie einen ungereimten
Eindruck. So wirkt denn auch der Singu-
lar des Untertitels befremdlich, auch
wenn schon im Vorwort darauf hingewie-
sen wird, dass die „heterogenen Hinter-
gründe“ der Aufsätze es nicht erlauben,
sie als Einheit zu betrachten.

Problemlos könnte man die Sammlung
also als einen etwas uneinheitlichen Dis-
kussionsbeitrag zu jener Debatte ausma-
chen, die in dem von Kürzungen bedroh-
ten Fach immer wieder aufflammt. Ange-
trieben wird diese Diskussion vor allem
durch den intellektuellen Gegensatz zu
der als übermächtig empfundenen ameri-
kanischen Musikwissenschaft und durch
das verspätete Nachdenken über die Ver-
strickung des Fachs in den Nationalsozia-
lismus. Auch bedarf es nach Abschluss
der großen Werkausgaben ganz offensicht-
lich einer Neuorientierung. Der jüngste
Vorstoß kommt aber nicht, wie üblich,
vom Rande des Faches, sondern aus der
Mitte der universitären Musikwissen-
schaft. Lütteken, Konrad und Hinrich-
sen waren maßgeblich an dem Zürcher
Kongress beteiligt.

Und es werden auch durchaus aggressi-
ve Seitenhiebe ausgeteilt. So nennt Lütte-
ken im Vorwort den unlängst veröffent-
lichten Dialog zweier Kolleginnen über
„Methoden, Konzepte, Perspektiven“ ein
„durchaus umgangssprachlich getragenes,
also willentlich nicht diskursiv angeleg-
tes“ Gespräch, das die „disziplinäre Ent-
scheidung gewissermaßen zum forscheri-
schen Privateigentum“ mache. Später be-
tont er, dass es nicht darum gehe, „Musik
in einem banalen Anfall post-postmoder-
ner Gefühlsseligkeit als anthropologische
Konstante wohligen Gemeinsinns zu defi-
nieren“. Doch warum diese Schärfe des
Tons? Ist doch Kunstmusik ein Sonderfall
von Musik, und was Musik ist, was sie sein
kann, hat nicht zuletzt mit ihrer Bedeu-
tung für das soziale Handeln zu tun.

Dagegen bewegen sich Konrad und Lüt-
teken mit ihrer Beschwörung der langen,
bis in die Antike zurückreichenden Tradi-
tion des Faches, mit ihrer Betonung der
Bildungsmacht und identitätsstiftenden
Kraft von Kunstmusik auf streng traditio-
nellem Terrain. Musikwissenschaft ist für
sie nach wie vor eine historische Musikwis-
senschaft, die in der Beschäftigung mit
der Schriftlichkeit der abendländischen
Musik, in Analyse und Werkgeschichts-
schreibung ihr Zentrum hat. Die Gegen-
wart kommt allenfalls vor, wenn es sich,
wie bei Lütteken, um Bach-Interpretatio-
nen handelt. Die zeitgenössische Musik
wird umstandslos mit den „Erzeugnissen
einer kommerziell kalkulierten, allein auf
die massenhafte affektive Wirkung ange-
legten Musikkultur“ gleichgesetzt.

Diese Auffassung bietet kaum Raum
für neue Fragen. Wie komplex beispiels-
weise die Beziehungen zwischen Musi-
zier- und Aufzeichnungspraxis sind, fällt
bei einer Argumentation, die so unver-
wandt auf die „fundamentale Konse-
quenz“ gerichtet ist, die die „Erfindung
der Notenschrift“ gezeitigt habe, zwangs-
läufig unter den Tisch. Dabei sehen sich
gerade Konzepte wie das der „Sternstun-
de der Musikgeschichte“, die Lütteken in
den Bemühungen um Schriftlichkeit am
Beginn des neunten Jahrhunderts er-
kennt, in demselben Band demontiert. So
weist Hinrichsen unter Berufung auf
Droysen nicht nur auf die „Historizität
des Erkenntnisapparats“ hin, sondern
auch darauf, dass Kontinuität „keine den
historischen Ereignisketten von selbst an-
haftende Eigenschaft“ ist. Vielmehr sei
sie „immer schon ein Moment ihrer retro-
spektiven Konstruktion“. In der Klärung
des besonderen ontologischen Status des
musikalischen Kunstwerks sieht Hinrich-
sen sogar eines der letzten großen For-
schungsdesiderate. Die Besorgnis, dass
Musik zu ephemer sein könnte, um als Ge-
genstand wissenschaftlicher Untersu-
chung zu taugen, erhöht ihren Reiz als Ge-
genstand ungemein.

Insofern hätte eine umgangssprachli-
che Konversation der Wahrheitsfindung
durchaus dienen können. So aber blieben
auch Peter Gülkes Bemerkungen bei-
spielsweise zur Popularität klassischer Mu-
sik in Asien, zur Hirnforschung oder zur
Improvisation ohne Wirkung, ganz zu
schweigen davon, dass die Gender-For-
schung, die Ethnomusikologie oder das In-
teresse der Öffentlichkeit an musikali-
schem Wissen über Musik in dieser Publi-
kation so gut wie unerwähnt bleiben. Ge-
rade angesichts der immer wieder vorge-
brachten Klage, dass das Berufsbild des
Musikwissenschaftlers zu wünschen übrig-
lasse, wäre eine Öffnung der Diskussion
gewiss nützlich gewesen.

Ob man anstoßen wollte, damit nichts
angestoßen werde? Dass man nicht die Ab-
sicht habe, in die Debatte über die Exis-
tenzform des Faches „auf systematische
Weise nochmals einzugreifen oder ihr gar
eine neue Richtung zu geben“, hatte das
Vorwort bekräftigt. Diese Bemerkung
trifft wohl ins Schwarze.  
 CHRISTIANE TEWINKEL

Als die Bürger die Grenzen ihrer Zuständigkeit noch kannten
Ist die „Daseinsvorsorge“ ein Existentialismus? Forsthoffs Schlüsselbegriff des staatlichen Handelns erfährt eine Historisierung

Als Perser und Griechen gemeinsam auf die Jagd gingen
Annäherung an die farbenreiche Ästhetik des Orients: Zur Polychromie des sogenannten Alexandersarkophags aus dem vierten Jahrhundert

Aus Farbresten rekonstruiert: Perserkampf auf der Schmalseite des Alexandersarkophags, aus griechischer Werkstatt, um 320 v. Chr.   Foto Katalog

Welche Musikwissenschaft?
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